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50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

GelVerkG §5 Abs3 Z3;

Rechtssatz

Nach der Regelung des § 5 Abs 3 Z 3 GelVerkG ergibt sich die mangelnde Zuverlässigkeit als zwingende

Rechtsvermutung aus den in dieser Bestimmung genannten schwerwiegenden Verstößen (Hinweis E vom 30. Juni

1999, 97/03/0374). Es bedarf keiner Beurteilung des Persönlichkeitsbildes.Nach der Regelung des Paragraph 5, Absatz

3, Zi>er 3, GelVerkG ergibt sich die mangelnde Zuverlässigkeit als zwingende Rechtsvermutung aus den in dieser

Bestimmung genannten schwerwiegenden Verstößen (Hinweis E vom 30. Juni 1999, 97/03/0374). Es bedarf keiner

Beurteilung des Persönlichkeitsbildes.
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